
Folgende Aufgaben des Jobcenters Mühldorf werden durch die Bundesagentur für Arbeit wahrgenommen

Rechtliche Grundlage: § 44b Abs.4 und Abs.5 SGB II

Beschreibung Beginn Ende zu übertragende grundlegende Aufgaben und Befugnisse

Ausbildungsvermittlung 01.01.2023 31.12.2025
 - Erhebung relevanter Informationen zur Vermittlung von Ausbildungstellen. 
 - Belehrung der Kundin bzw. Kunden über Mitwirkungspflichten und die Folgen 
 - Dokumentation aller beratungs-, vermittlungs- und förderrechtlichen Sachverhalte

Ärztliche Begutachtung und 
Beratung SGB II

01.01.2023 31.12.2025
 - Abgabe ärztlicher Stellungnahmen auf Basis ärztlicher Untersuchungen und 
vorliegender Unterlagen
 - Im Bedarfsfall Anforderung von Befunden und Gutachten bei anderen Stellen

Berufspsychologischer Service 01.01.2023 31.12.2025  - Befugnis, die Dienstleistungen des BPS im Auftrag des Jobcenters durchzuführen

Service Center SGB II 01.01.2024 31.12.2024
 - Abschließende Klärung von telefonischen Anfragen, Erteilung von allgemeinen und 
einzelfallbezogenen Auskünften, die die Aufgaben des Jobcenters betreffen

Forderungseinzug 01.01.2022 31.12.2024

 - Rückforderung von Geldleistungen, die zu Unrecht oder in falscher Höhe ausgezahlt 
wurden
 - Der Fachbereich Inkasso übernimmt alle notwendigen Aufgaben im Rahmen eines 
Einziehungsverfahrens

Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen nach § 
116 SGB X

01.01.2024 31.12.2024
 - Befugnis zur außergerichtlichen und gerichtlichen Geltendmachung der Anprüche 
des Jobcenters gegenüber Schadenersatzpflichtigen und eintrittspflichtigen 
Versicherungen

Die für die Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Befugnisse wurden in einer zuätzlichen Vereinbarung 
an die Bundesagentur für Arbeit übertragen und durch Beschluss der Trägerversammlung vom 07.12.2023 bestätigt.


